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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.07.1988

Norm

HbG §18 Abs6

Rechtssatz

Zwar ist eine Änderungskündigung allein wegen Einschränkung der zu betreuenden Flächen nicht möglich, eine

einvernehmliche Vertragsänderung dagegen schon.
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